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Interventionen bei gewalt­
ausübenden Personen

Um erneute Gewaltvorfälle in Familie und Partnerschaft vorzubeugen, ist es 
unabdingbar, dass gewaltausübende Personen die Verantwortung für ihr 
Handeln übernehmen und die schwerwiegenden Folgen von Gewalt für ihre 
Partner/-innen und Kinder erkennen. Für diesen Prozess ist meist eine Inter-
vention von aussen zielführend – sei es in Form einer proaktiven Ansprache, 
einer niederschwelligen Beratung, eines Lernprogramms gegen Gewalt oder 
einer Therapie. Bei all diesen Interventionen gilt es, die Umfeld- und Persön-
lichkeitsmerkmale der gewaltausübenden Person zu berücksichtigen, um 
möglichst wirksam zu sein. Evaluationen zeigen, dass die Kooperationsbereit-
schaft einer Person nicht zwingende Voraussetzung für den Erfolg der Inter-
vention ist.
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1	 AUSGANGSLAGE
Lange wurden Personen, die in der Paarbeziehung und Familie Gewalt ausüben, als homo-
gene Gruppe betrachtet. Ein Vergleich von Daten von Opferhilfestellen und Behörden mit 
jenen aus repräsentativen Bevölkerungsbefragungen zeigte, dass die begangenen Gewalt-
taten in Bezug auf ihre Schwere, Häufigkeit und die zugrundeliegende Dynamik Unter-
schiede aufweisen.1 Erstere decken eher schwerere und systematische Gewalt auf, während 
Bevölkerungsbefragungen auch Gewalttaten geringerer Schwere erfassen (Jacquier & Guay 
2013; Johnson 2008).

In den vergangenen zwanzig Jahren hatten verschiedene Untersuchungen zum Ziel, diese 
Unterschiede unter Berücksichtigung des Gewaltkontextes, der Persönlichkeit der gewalt-
ausübenden Person oder der Beziehungssituation zu verstehen2. Gleichzeitig konnte aufge-
zeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit erneuter Gewaltanwendung in Paarbeziehungen 
gross ist, wenn keine Intervention von aussen erfolgt. Rund jede zweite gewaltausübende 
Person wird ohne Intervention erneut gewalttätig (Walker et al. 2013).

Diese Erkenntnisse lieferten eine Reihe von Anhaltspunkten dafür, dass Interventionen ge-
genüber gewaltausübenden Personen (proaktive Ansprachen, Beratungen, Lernprogramme 
gegen Gewalt, Therapien) ein wichtiger Bestandteil in der Bekämpfung häuslicher Gewalt 
sind, unabhängig davon, ob diese aus Eigeninitiative oder durch behördliche Anordnung 
veranlasst werden (Jaquier Erard 2016: 6).

2	 MERKMALE UND AUSMASS
Mehrere Untersuchungen in den USA und in Kanada zeigen, dass bei der Festlegung der 
Interventionsform die Merkmale von gewaltausübenden Personen zu berücksichtigen sind. 
Dadurch nimmt die Wirksamkeit der Interventionen zu (Barz & Helfferich 2006, Cava-
naught & Gelles 2005, Deslaurier & Cusson 2014).

2.1	 Situations- oder persönlichkeitsbezogenes Profil

Ob in einer Paarbeziehung Gewalt ausgeübt wird oder nicht, ist gemäss dem von der WHO 
verwendeten ökologischen Modell von mehreren, interagierenden Dimensionen abhängig 
(Heise 1998; Krug et al. 2002: 13)3. Dazu gehören u.a. die Merkmale der gewaltausüben-
den Person und die ihres Umfelds. Diese sind massgebend für eine ganze Reihe von Risiko- 
und Schutzfaktoren, die Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Gewalttätigkeit haben. 
Aufgrund ihres Zusammenwirkens ergibt sich ein individuelles Deliktverhalten. Je nachdem, 
ob diese deliktrelevanten Aspekte eher in zentralen Lebensbereichen (also im Umfeld) einer 
gewaltausübenden Person liegen oder eher in ihren Denk- und Verhaltensmustern (also 
der Persönlichkeit), lassen sich zwei typische Profile unterscheiden, die unterschiedliche 
Interventionen benötigen: die Situationstatperson oder die Persönlichkeitstatperson.4 Die 
Grenzen zwischen diesen beiden Profilen sind fliessend, und je nach Ausprägung ist eher 
eine niederschwellige Intervention in einem beratenden Setting angezeigt oder aber eine 
therapeutische Intervention (Treuthardt 2017).
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Situationstatpersonen
Situationstatpersonen üben Gewalt im Zusammenhang mit einem von vielfältigen Schwie-
rigkeiten gekennzeichneten Lebensumfeld aus. Zu diesen Umweltfaktoren zählen z.B. das 
familiäre und soziale Umfeld, die finanzielle Situation, der Arbeitsplatz oder die Freizeitge-
staltung. Die gewaltausübende Person (oder auch das Paar gemeinsam) ist beim Umgang 
mit den damit einhergehenden Problemen und Spannungen überfordert. Die Gewalttätig-
keit wird durch fehlende Ressourcen und Kommunikations- und Beziehungsfähigkeiten 
begünstigt, und nicht oder nicht hauptsächlich durch ein persönlichkeitsbezogenes Prob-
lem der gewaltausübenden Person oder deren Wunsch, die Partnerin oder den Partner zu 
dominieren und zu kontrollieren (Peichl 2015, zitiert in Treuthardt 2017). Die ausgeübte 
Gewalt ist für die Personen dieser Gruppe in erster Linie ein unüberlegter und unangemes-
sener Versuch, eine Konfliktsituation zu lösen und die innere Spannung abzubauen (Cham-
berland 2003). Nicht selten üben beide Personen einer Paarbeziehung Gewalt aus (Johnson 
und Ferrano 2000, zitiert von Treuthardt 2017).5

Die Risikofaktoren, welche die Wahrscheinlichkeit der Gewalttätigkeit erhöhen, können wie 
folgt zusammengefasst werden (Treuthardt 2017):

•	 prekäre soziale Verhältnisse, soziale Isolation und fehlende Unterstützung durch das 
nähere Umfeld oder Beziehungen in einem prokriminellen Umfeld;

•	 konfliktbeladene Paarbeziehung, Kommunikationsschwierigkeiten oder von gewalttäti-
gen Einstellungen geprägte Interaktion;

•	 Schwierigkeiten zur Aufrechterhaltung einer nahen Beziehung oder von Intimität;

•	 schwache Einbindung in positive soziale und berufliche Aktivitäten.

Die zu bevorzugende Intervention setzt bei der Stärkung der umweltbezogenen (Verbesse-
rung der Lebensbedingungen, positive soziale und berufliche Eingliederung, usw.) und den 
persönlichkeitsbezogenen Ressourcen an (Fähigkeit zur Beziehungsaufnahme, Selbstbe-
herrschung, konstruktiver Umgang mit Wut, Aneignung von konstruktiven Problembewäl-
tigungsstrategien, Stärkung der Autonomie und Fähigkeit zur Inanspruchnahme von Hilfe 
usw.).

Persönlichkeitstatpersonen
Die Gewaltanwendung von Persönlichkeitstatpersonen ist ausschliesslich oder überwiegend 
auf ihre Persönlichkeitsstruktur oder auf Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit 
zurückzuführen. Sie zeichnet sich insbesondere durch problematische Denkmuster, Reali-
tätswahrnehmung und Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühlszuständen aus. Die Gewalt-
tätigkeit kann durch kleinere Ereignisse ausgelöst werden und geht in der Regel von einer 
Person in der Paarbeziehung aus (Treuthardt 2017). Die Anwendung von Gewalt erfolgt bei 
Unzufriedenheit oder Frustration in einer bestimmten Situation oder bei konflikthaften In-
teraktionen, sie ist eher vorsätzlich und beinhaltet eine offensive Dimension (Chamberland 
2003).6 Treuthardt (2017) führt hier mehrere Risikofaktoren auf, unter anderen:

•	 eine von häuslicher Gewalt geprägte Lebensgeschichte;

•	 antisoziale Einstellungen und Verhaltensweisen sowie leichte Kränkbarkeit;

•	 gesundheitsschädigende Verhaltensweisen wie übermässiger Konsum von psychoakti-
ven Substanzen;

•	 deviante sexuelle Bedürfnisse und Verhaltensweisen, mit welchen die physische, psychi-
sche oder sexuelle Integrität anderer verletzt wird;

•	 Misstrauen gegenüber den Behörden und Regelmissachtungen;

•	 Akzeptanz von Gewalt als angemessenes Mittel bei Konflikten und provokativ empfun-
denem Verhalten;

•	 ausgeprägter Wunsch, den eigenen Standpunkt durchzusetzen, nötigenfalls auch durch 
Dominanz;
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•	 Schwierigkeit, mit heftigen Gefühlszuständen umzugehen und sich bei Kritik und Frus-
tration emotional zu distanzieren;

•	 Impulsivität und fehlende Empathie gegenüber Dritten;

•	 Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit.

Persönlichkeitstatpersonen kommen deutlich seltener vor als Situationstatpersonen. Die zu 
bevorzugenden Interventionen müssen in erster Linie bei der Entwicklung der persönlich-
keitsbezogenen Ressourcen und einer umfassenden Arbeit mit den Denk- und Verhaltens-
muster der gewaltausübenden Person ansetzen. Gegebenenfalls ist auch eine medizinische 
Behandlung vorzusehen. Die Betreuung dieser Personen ist intensiv und erfordert professio-
nelle Kompetenzen im Bereich der Psychologie oder der forensischen Psychiatrie (Treuthardt 
2017).

2.2	 Ausmass und Geschlecht

Um geschlechtsspezifische Unterschiede bei gewaltausübenden Personen zu erfassen, sind 
verschiedene Faktoren zu beachten – so die Art der ausgeübten Gewalt, die Motivation der 
gewaltausübenden Person und der Kontext der Gewalthandlung (Jaquier & Vuille 2017).

Erkenntnisse aus der polizeilichen Kriminalstatistik
Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und die Schweizerischen Sicherheitsbefragungen 
liefern eine Reihe von Informationen zum Geschlecht der Personen, die in ihrer Paarbe-
ziehung gewalttätig sind.7 In den fünf Jahren von 2015–2019 registrierte die PKS pro Jahr 
durchschnittlich 7421 Männer und 2310 Frauen als beschuldigte Personen häuslicher Ge-
walt (BFS – PKS 2020). Sie zeigen, dass beide Geschlechter Gewalt ausüben, die Männer 
jedoch deutlich übervertreten sind (76 % der beschuldigten Personen häuslicher Gewalt 
waren 2017 Männer, siehe Tab. 1). Im Vergleich zu den Frauen werden Männer im Durch-
schnitt 4,6-mal häufiger registriert, und wenn es sich bei der beschuldigten Person um den 
Ex-Partner handelt, sogar 4,9-mal häufiger. (Zoder 2012: 33ff.).

Tabelle 1: Beschuldigte Personen häuslicher Gewalt nach Geschlecht gemäss PKS 2017

Erkenntnisse aus der Forschung
Repräsentative Bevölkerungsbefragungen zur Gewaltausübung gibt es nur wenige und ihre 
Beobachtungen gehen auseinander. Die Mehrheit der Studien erhebt die Erfahrungen der 
Opfer und deren Aussagen zur gewaltausübenden Person, und die meisten konzentrieren 
sich auf eine Auswahl von erlittenen bzw. ausgeübten Gewaltformen oder Kontexte der 
Gewalthandlung (Jaquier & Vuille 2017).
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Auch wenn in einer Paarbeziehung Gewalt von beiden Personen ausgeht, ist die durch 
Frauen ausgeübte Gewalt in ihrem Ausmass und ihrer Art nicht gleich wie die von Männern 
ausgeübte Gewalt (Jaquier & Guay 2013). Die Mehrheit der Studien kommt zum Schluss, 
dass Frauen zwar genauso wie Männer körperliche und psychische Gewalt anwenden, 
sie sind aber doppelt so häufig von schwerer Gewalt betroffen (Laroche 2007; Tournyol 
du Clos & Le Jeannic 2008; siehe Informationsblatt A6 «Geschlechtsspezifische Formen 
und Folgen häuslicher Gewalt»). Mehr als ein Viertel der Frauen leidet unter den Folgen 
der Gewalt (28,8 %) im Vergleich zu einem Zehntel bei den Männern (9,9 %, Black et al 
2011, zitiert von Jaquier & Vuille 2017). Männer, denen von ihrer Partnerin Gewalt angetan 
wird, benötigen sechsmal weniger medizinische Versorgung (Kimmel 2002, Jaquier & Guay 
2013) und die Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit werden als geringer einge-
schätzt (Cocker et al. 2002; Jaquier & Guay 2013).

Aus Forschungsarbeiten, die sich mit dem Kontext der Gewalthandlung befassen, gehen 
unterschiedliche Dynamiken hervor. Wenn Frauen Gewalt anwenden, geschieht dies in ers-
ter Linie in ganz spezifischen Situationen (Johnson 2008), in denen sie die Kontrolle zurück-
gewinnen und den Ausgang des Konflikts bestimmen möchten (Dasgupta 1999, zitiert von 
Jaquier & Guay 2013). Sie haben mehrheitlich nicht die Absicht, Macht über ihren Partner 
auszuüben (Johnson 2008), ihre Handlungen sind hauptsächlich defensiv motiviert. So geht 
es beispielsweise um die Schaffung eines Fluchtraums oder darum, «die Schläge zurückzu-
geben» (Jaquier & Guay 2013). Die Gewaltanwendung von Frauen erfolgt häufig im Rah-
men einer wechselseitigen Dynamik, da mehr als 90 % dieser Frauen auch Gewalt durch 
ihren Partner erleiden (Swan et al. 2008, zitiert von Jaquier & Vuille 2017). Diese Dynamik 
entspricht grundsätzlich dem, was Johnson (2008) als «situative Gewalt» beschreibt, also 
Gewalt als Ausweg aus einer Konfliktsituation (siehe Kap. 2.1 Situationstatpersonen).

Anders verhält sich die Dynamik der von Männern ausgeübten Gewalt in Form eines Kon-
trollverhaltens, welche im Gegensatz zur Gewalt durch Frauen auch sexuelle Gewalt bein-
halten kann (Swan et al. 2008, zitiert von Jaquier & Vuille 2017). Diese Männer setzen Stra-
tegien ein wie das Schüren von Angst oder die Isolation der Partnerin, um ein nachhaltiges 
Machtgefälle zu schaffen (Dasgupta 1999, zitiert von Jaquier & Guay 2013; Johnson 2008). 
In diesem Fall erfolgt die Gewaltanwendung systematisch und wiederholt (Johnson 2008).

3	 INTERVENTIONSFORMEN
Seit den 1980er-Jahren stehen Programme für gewaltausübende Personen zur Verfü-
gung. Die Angebote wurden im Lauf der Zeit weiterentwickelt und professionalisiert. Die 
Interventionsformen und die theoretischen Ansätze variieren. Dennoch haben alle diese 
Massnahmen in erster Linie die nachhaltige Beendigung von gewalttätigem Verhalten, die 
Verinnerlichung des Gewaltverbots sowie die Entwicklung von proaktiven Strategien zur 
Verhinderung weiterer Gewalttaten zum Ziel. Gleichzeitig sollen die persönlichen Kompe-
tenzen erweitert und die Beziehungsfähigkeit gestärkt werden – beides Grundlagen für 
positive soziale Beziehungen und gleichberechtigte Partnerschaften. Von den gewaltaus-
übenden Personen wird die Verantwortungsübernahme für ihr Verhalten erwartet. Sie sol-
len die destruktive und missbräuchliche Komponente ihres Verhaltens erkennen und dieses 
verändern. Die Sicherheit der Opfer steht dabei immer im Mittelpunkt.

3.1	 Kooperationsbereitschaft der gewaltausübenden Person

Die Motive und Umstände, unter denen sich eine gewaltausübende Person für die Inan-
spruchnahme eines Unterstützungsangebots entscheidet, sind sehr unterschiedlich. Einige 
Personen sagen, sie würden diesen Schritt freiwillig oder für ihre Kinder machen und/oder 
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um der Bitte ihrer Partnerin oder ihres Partners nachzukommen. Andere kontaktieren eine 
Fachstelle aufgrund einer behördlich verfügten Pflichtberatung oder Teilnahme an einem 
Lernprogramm gegen Gewalt.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Interventionen bei Straffälligen zeigen 
deutlich auf, dass Einsicht und Veränderungsbereitschaft keine Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Behandlung sind (Benecke 2014). Spezifische motivationsfördernde Module 
sind in dieser Ausgangssituation fester Bestandteil der Intervention (Treuthardt 2017: 4). So 
kann ein Perspektivenwechsel stattfinden (Levesque et al. 2008) und die Grundlage für eine 
Verhaltensveränderung gelegt werden (Silvergleid & Mankowski 2006).

3.2	 Interventionsformen gegenüber gewaltausübenden Personen

Proaktive Ansprache
Im Rahmen einer proaktiven Ansprache werden nach einer Polizeiintervention wegen 
häuslicher Gewalt die Kontaktdaten der gewaltausübenden Person einer Beratungsstelle 
zukommen gelassen zwecks Kontaktaufnahme und Anbieten eines freiwilligen Beratungs-
gesprächs (Bals 2008; Egger 2008; Huwiler 2008). Dieses hat nicht den Charakter einer 
Sanktion oder Pflicht, sondern eines Hilfsangebots. Der beratenden Fachperson kommt 
hier die Rolle einer Gesprächspartnerin zu, die Informationen zu den Konsequenzen der 
Gewalthandlungen vermittelt. Ursachen und Folgen der Gewalthandlungen werden thema-
tisiert und gleichzeitig aufgezeigt, mit welchen Strategien sich Gewaltsituationen kurz- und 
mittelfristig verhindern lassen. Die gewaltausübende Person wird zur Eigenverantwortung 
angehalten und die Möglichkeiten zu einer Verhaltensänderung aufgezeigt.

Dieser proaktive Kontakt, der als wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Partnerschafts-
gewalt anerkannt ist, wird in der Praxis positiv beurteilt: Er trägt zu einer besseren Akzep-
tanz der angebotenen Hilfe bei. Gewaltausübende Personen sind auch eher bereit, auf frei-
williger Basis an einem ersten Gespräch und/oder einer Beratung teilzunehmen (Bals 2008). 
In Zürich ist jede zweite Person bereit, zum angebotenen Gespräch zu erscheinen (Huwiler 
2008; Endrass et al. 2012: 18). Die im Rahmen eines Pilotprojekts im Kanton Basel-Stadt 
eingeführte proaktive Ansprache führte zu einer deutlichen Zunahme der Personen, die 
einer persönlichen Gewaltberatung mit einer Fachperson einwilligten. So nahm 2017 fast 
jede zweite Person dieses Angebot an (BS RRB 2018: 7).

Die praktischen Erfahrungen zeigen, dass die Intervention der Polizei und diese proaktive 
Ansprache aufeinander abgestimmt werden müssen. Gewaltausübende Personen sind 
empfänglicher für ein Beratungsangebot, wenn die Kontaktaufnahme zeitnah zur Polizei-
intervention erfolgt (Huwiler 2008). Die Zurverfügungstellung von Informationen zum poli-
zeilich festgestellten Sachverhalt hilft den Fachpersonen, sich ein besseres Bild zu machen. 
Dadurch können sie sich bei der Kontaktaufnahme auf diese Informationen stützen, um die 
Inanspruchnahme einer gezielten Hilfe zu thematisieren (Bals 2008).

Ansprache von Gefährdern und Gefährderinnen und Massnahmen im Rahmen des 
Bedrohungsmanagements
Die Polizei kennt das Instrument der sogenannten «Gefährderansprache». Dabei werden 
Personen, bei denen aufgrund ihres Verhaltens oder ihrer Äusserungen eine ernsthafte, 
gegen Dritte gerichtete Gewaltbereitschaft anzunehmen ist, auf allfällige Straffolgen hinge-
wiesen. Diese Ansprache von Gefährdern und Gefährderinnen dienen darüber hinaus der 
Deeskalation, Normverdeutlichung, Risikoeinschätzung, Triage sowie der Aktivierung von 
Schutzfaktoren. Sie werden auch im Rahmen eines kantonalen Bedrohungsmanagements 
durchgeführt (Bericht des Bundesrates 2017: 21).

Mit einem Bedrohungsmanagement sollen gefährliche Entwicklungen von Personen früh-
zeitig wahrgenommen und beurteilt werden. Besteht ein erhöhtes Risiko für eine Gewalt-
tat, soll diese verhindert werden. Ziel des Bedrohungsmanagements ist es, eine langfristige 
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Lösung ohne Gewalt zu finden (Bericht des Bundesrates 2017: 5). Interveniert die Polizei 
wegen häuslicher Gewalt, kann sie eine Gefährderansprache durchführen oder weitere 
Massnahmen im Rahmen eines Bedrohungsmanagements veranlassen.

Beratung
Diese Interventionsform umfasst ein breites Angebot an Unterstützungsmassnahmen und 
zeichnet sich durch ihre Niederschwelligkeit aus (Treuthardt 2017; FVGS 2019). Eine Be-
ratung, die häufig auf freiwilliger Basis erfolgt, bietet Unterstützung zur Bewältigung von 
Schwierigkeiten im Alltag. Es ist eine individualisierte Unterstützung, orientiert an selbst 
formulierten Zielen, die jederzeit beendet werden kann. Sie erfolgt durch qualifizierte Fach-
personen, grösstenteils aus dem Bereich der sozialen Arbeit mit gewaltspezifischer Weiter-
bildung.

Die Beratung zielt in erster Linie auf die Stärkung der Schutzfaktoren und die Verbesserung 
der persönlichkeits- und umweltbezogenen Ressourcen. Sie soll Spannungen und Risiken 
der Gewaltanwendung reduzieren. Diese Interventionsform richtet sich somit hauptsächlich 
an Personen, die Gewalt ausüben, weil sie aufgrund von schwierigen und konflikthaften 
Situationen und fehlender Bewältigungsstrategien Stress verspüren.

Eine behördliche Zuweisung an eine Beratungsstelle kann bei der gewaltausübenden Per-
son eine erste Auseinandersetzung mit Gewaltvermeidungsstrategien ermöglichen und das 
Interesse an weiteren Schritten wecken.

Lernprogramm gegen Gewalt
Die Teilnahme an einem Lernprogramm gegen Gewalt kann freiwillig erfolgen oder von 
einer Behörde angeordnet werden (z.B. durch die Staatsanwaltschaft oder die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde). Ein Lernprogramm ist auf die Gewalt in der Paarbeziehung 
oder in der Familie ausgerichtet und hat die Beendigung der Gewalt und die Aneignung 
von Kompetenzen zum Ziel, mit denen sich Gewalthandlungen kurz-, mittel- und lang-
fristig verhindern lassen (Arnault 2009; Helfter 2007; Libert 2012). Die Inhalte sind thema-
tisch strukturiert und eine Mindestzahl von Sitzungen werden im Rahmen von Einzel- und/
oder Gruppengesprächen durchgeführt. Die Gruppen können offen geführt werden, so 
dass ein Einstieg jederzeit möglich ist, oder in sich geschlossen nach einem vorgegebenen 
Programmablauf (Turcotte & Lindsay 2014). Häufig finden Einzelgespräche vorgängig zur 
Gruppenarbeit oder in Ergänzung dazu statt. Diese Einzelgespräche ermöglichen die Beur-
teilung der Teilnahme in der Gruppe sowie eine individuelle Beratung entlang spezifischen 
Bedürfnissen. Die Gruppengespräche unterstützen durch die Anteilnahme an den Erfahrun-
gen der anderen Teilnehmenden den eigenen Veränderungsprozess und das Erlernen von 
Präventionsstrategien (Turcotte & Lindsay 2014). Die Lernprogrammleitung erfolgt durch 
qualifizierte Fachpersonen, grösstenteils aus den Bereichen sozialer Arbeit und Psychologie, 
häufig mit gewaltspezifischer Weiterbildung und in der Regel in geschlechtergemischten 
Teams.

Neben der Aufarbeitung der ausgeübten Gewalt bezwecken die Programme die Verant-
wortungsübernahme der Teilnehmenden für ihr eigenes Handeln (Berner Interventionsstelle 
2016). Der Begriff «Verantwortungsübernahme» bedeutet nicht nur, die Entscheidung zur 
Gewaltanwendung auf sich zu nehmen und für die Verhinderung erneuter Gewalthand-
lungen zu sorgen, sondern auch die Akzeptanz der damit verbundenen Konsequenzen wie 
beispielsweise die Teilnahme am Lernprogramm (Lorenz & Bigler 2013). Dieser Grundsatz 
der Verantwortungsübernahme ist ein entscheidender Unterschied zu Selbsthilfegruppen 
(Libert 2012). Weiter soll das Lernprogramm zu Verbesserungen auch in anderen Lebens-
bereichen beitragen, indem es Themen wie zwischenmenschliche Beziehungen, Geschlechter-
rollen oder Elternschaft mit den Teilnehmenden bearbeitet (Berner Interventionsstelle 2016: 12).
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Psychotherapeutische Behandlung
Die psychotherapeutische Behandlung kann ein freiwilliger Schritt oder eine behördlich 
verfügte Massnahme sein. Durch die vertiefte Bearbeitung persönlichkeitsbezogener Pro-
blembereiche und psychopathologischer Auffälligkeiten wird versucht, eine Veränderung 
herbeizuführen. Die Therapie hat eine vertiefte Auseinandersetzung mit den gewaltspezi-
fischen Dimensionen zum Ziel, insbesondere mit der intrapsychischen Wahrnehmung, den 
Denkmustern und den eigenen Lebenserfahrungen (Vasselier-Novelli & Heim 2010). Sie 
dauert über einen längeren Zeitraum, das heisst bis das Risiko der Gewaltanwendung ab-
genommen hat oder – im Fall einer Zuweisung – bis die zuständige Behörde die Massnah-
me aufhebt.

Eine Therapie ist insbesondere dann angezeigt, wenn die gewaltausübende Person psycho-
pathologische Störungen beziehungsweise Denkmuster, gewalttätige Einstellungen und/
oder ein erhöhtes Risiko für erneute Gewaltanwendung aufweist. Sie wird durch forensisch 
spezialisierte Fachpersonen aus den Bereichen Psychologie und Psychiatrie durchgeführt.

3.3	 Wirksamkeit

Um die Wirksamkeit von Interventionen beurteilen zu können, sollten regelmässig Evalua-
tionen durchgeführt werden, die qualitativen und wissenschaftlichen Kriterien genügen 
(Jaquier Erard 2016: 10). Solche Studien sind nach wie vor selten, insbesondere aufgrund 
fehlender finanzieller Mittel der Fachstellen, die mit gewaltausübenden Personen arbeiten. 
Eine differenzierte Messung des Erfolgs dieser Angebote ist zudem schwierig, wenn einzig 
die Verhinderung erneuter Gewaltausübung berücksichtigt wird und nicht auch Verände-
rungen sozialer und emotionaler Kompetenzen betrachtet werden (Jaquier Erard 2016: 37).

Was die Rückfallquote von Teilnehmenden anbelangt, so zeigt die Evaluation des Lern-
programms gegen häusliche Gewalt der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt, dass 
diese im Vergleich zu jenen, die eine Teilnahme verweigert hatten, signifikant niedriger war 
(12 % versus 24 %) (Nigl 2018). Auch die Evaluation des Zürcher Lernprogramms «Partner-
schaft ohne Gewalt» zeigt ein ähnliches Resultat: lediglich 14 % der 128 Personen, die das 
Lernprogramm vollendet haben, wurden rückfällig, im Vergleich zu 25 % der 64 Personen, 
die das Lernprogramm nicht vollendet haben (Treuthardt & Kröger 2020).

Studien zeigen auf, dass sich die Lebensqualität der Teilnehmenden von Lernprogrammen 
gegen Gewalt verbessert und gewisse Risikoverhalten wie beispielsweise ein Substanz-
mittelmissbrauch abnehmen (Hester et al. 2014, zitiert von Jaquier Erard 2016). Andere 
Ergebnisse zeigen eine erhöhte intrinsische Motivation, eine verringerte Erklärung der 
Gewalttaten durch externe Faktoren oder Schuldzuschiebung an die Partnerin oder den 
Partner sowie eine grössere Bereitschaft, Verantwortung zur Vermeidung eines Rückfalls zu 
übernehmen (Barz & Helfferich 2006; Lindsay et al. 2005; Lorenz & Bigler 2013; Stewart et 
al. 2005).

Verschiedene Faktoren tragen zu einer Verhaltensänderung bei Teilnehmenden bei, so bei-
spielsweise individualisierte Interventionen, die auf besondere Merkmale der Teilnehmen-
den eingehen (Berücksichtigung kriminogener Risiken im Zusammenhang mit persönlichen 
Situationen, kulturelle Zugehörigkeit, Suchtverhalten, Beeinträchtigungen der psychischen 
Gesundheit, Fähigkeit zur Verhaltensänderung) oder die Einbettung von Interventionen in 
eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt, wie beispielsweise die Ko-
ordination der Massnahmen von Behörden, Opferhilfestellen und spezialisierten Fachstellen 
für Gewaltausübende (Jaquier Erard 2016). Wird die Intervention hingegen einzig auf die 
Gewalttat ausgerichtet und werden die ihnen zugrundeliegenden affektiven und kogniti-
ven Strukturen nicht berücksichtigt, so bleibt die Rückfallwahrscheinlichkeit hoch.
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Ein neuer Ansatz zur Erfassung der Wirksamkeit von Interventionen für gewaltausübende 
Personen wurde im Rahmen des Projekts MIRABAL erarbeitet (Kelly & Westmarland 2015a 
und 2015b, zitiert von Jaquier Erard, 2016). Dieses Projekt schlägt vor, zwölf Monate nach 
Abschluss der Intervention die Sichtweisen der Opfer und der Gewaltausübenden einzu-
beziehen und einander gegenüberzustellen. Dabei wird die Wirksamkeit anhand mehrerer 
ergänzender Indikatoren ermittelt (z.B. Entwicklung der Kommunikation innerhalb der 
Partnerschaft, Sicherheitsgefühl des Opfers und der Kinder, Gewaltverhalten der gewalt-
ausübenden Person, Veränderungen bei der Ausübung der Elternschaft). Auf diese Weise 
können Veränderungen und die Entwicklung der Dynamik in der Partnerschaft differenzier-
ter aufgezeigt werden.

4	 INTERVENTIONEN UND MITBETROFFENE 
KINDER

Kinder, die Gewalt in der Paarbeziehung miterleben, wurden während langer Zeit lediglich 
als Zeuginnen und Zeugen angesehen. Ihr Leiden wurde unterschätzt. Das Erkennen der 
kurz-, mittel- und langfristigen Folgen, mit denen sie konfrontiert sind, trug dazu bei, dass 
sie heute als Opfer anerkannt sind. Über die Situation und Folgen von Gewalt für mitbe-
troffene Kinder informiert das Informationsblatt B3 «Häusliche Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche». Der Alltag von mitbetroffenen Kindern ist geprägt von einem (häufig chro-
nischen) Gewaltklima mit einer hohen Unberechenbarkeit aufgrund der schwierig vorher-
sehbaren Verhaltensweisen und einem ständigen Angstgefühl. Sie erleben den Machtmiss-
brauch und die Gewalttätigkeiten und werden, im Falle einer Trennung ihrer Eltern, dem 
Risiko ausgesetzt, (erneute) Gewalt bei der Übergabe von einem Elternteil zum anderen 
mitzuerleben. Die in einem solchen spannungsgeladenen Klima lebenden Kinder fühlen 
sich oft verantwortlich für die Gewalttaten und weisen häufiger Entwicklungsbeeinträch-
tigungen und Auffälligkeiten auf. Sie tragen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von 
multiplen psychischen und somatischen Erkrankungen im Erwachsenenalter (Knop & Heim 
2019). Zudem weisen mitbetroffene Kinder ein 9-mal höheres Risiko auf, selbst misshandelt 
und ein 10-faches Risiko, körperlich vernachlässigt zu werden (Clemens et al. 2019). Die 
Gewalt zwischen ihren Eltern bedeutet in jedem Fall erheblichen Stress und eine Erschütte-
rung ihrer emotionalen Sicherheit.

Auch wenn verschiedene rechtliche Vorschriften zur Verbesserung des Schutzes der Kinder 
eingeführt wurden, wird im Rahmen der Interventionen den Bedürfnissen von mitbetroffe-
nen Kindern immer noch wenig Rechnung getragen. Es ist die Aufgabe der Fachpersonen, 
mit ihrer Intervention den Schutz und die Sicherheit der Kinder zu fördern und für ein 
stabiles erzieherisches Umfeld zu sorgen (Sadlier 2015). Dies kann z.B. bedeuten, dass die 
gewaltausübende Person in eine Beratung oder ein Lernprogramm gegen Gewalt gewiesen 
wird. Die Einhaltung dieses Grundsatzes wird auch im Fall von geringer bis mittlerer Gewalt 
empfohlen (Hunter & Graham-Bermann 2013). Nur Verhaltensregeln für den Kontakt mit 
Kindern auszusprechen, ist meist nicht ausreichend, denn der gewaltausübende Elternteil 
erkennt oft nicht, dass seine Gewalthandlungen gegen die Partnerin oder den Partner auch 
die Kinder beeinträchtigen (Heynen 2007).
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Verschiedene Studien zeigen, dass ein grosser Teil der gewaltausübenden Eltern eine Fach-
stelle kontaktieren mit dem Ziel, den Kontakt zu ihren Kindern zu erhalten und eine posi-
tive Beziehung aufzubauen oder die ausgeübte Gewalt «wiedergutzumachen» (Labarre & 
Roy 2015; Sadlier 2015). Diesen Absichten kommt eine grosse motivationale Bedeutung 
zu. Zum einen stellen sie ein wichtiges Element dar, um die gewaltausübende Person zur 
Kontaktaufnahme mit einer Fachstelle zu motivieren. Zum anderen werden Erziehungs-
fragen in Lernprogrammen gegen Gewalt gezielt thematisiert. Durch eine Auseinanderset-
zung mit den Gewalterfahrungen in der Kindheit, den Erziehungsformen und der Qualität 
der Beziehung, insbesondere zum eigenen Vater, können die Teilnehmenden für ihr Ver-
halten gegenüber ihren Kindern sensibilisiert werden und lernen, Verantwortung zu über-
nehmen. So bieten Lernprogramme Vätern (und Müttern im Falle von Lernprogrammen für 
Frauen) auch Unterstützung, damit sie ihre Elternrolle gewaltfrei leben und so zum Wohl-
befinden ihrer Kinder beitragen können (Areán & Davis 2007; Labarre & Roy 2015).

Um die elterlichen Kompetenzen gewaltausübender Personen zu verbessern, wird folgen-
den Themen besondere Aufmerksamkeit beigemessen8:

•	 Verstehen und akzeptieren, dass die in der Paarbeziehung ausgeübte Gewalt vielfältige 
Auswirkungen auf die Kinder hat und nicht «nur» die Partnerin oder den Partner be-
trifft;

•	 vorbehaltloses Akzeptieren der Gefühle und Empfindungen der Kinder sowie der Tat-
sache, dass das Aufwachsen in einem unsicheren und unvorhersehbaren Umfeld Leiden 
und Angst verursacht;

•	 Auseinandersetzen mit der Elternrolle und Aneignen von elterlichen Kompetenzen, die 
für die Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlbefindens der Kinder erforderlich 
sind. Die eigenen Grenzen in der Elternrolle werden ermittelt und konstruktive Strate-
gien aktiviert, wenn diese Grenzen erreicht werden. Insbesondere wird darauf verzich-
tet, den gewaltbetroffenen Elternteil vor den Kindern zu demütigen.

Diese Arbeit an der Erziehungsfähigkeit im Rahmen einer Intervention für gewaltausübende 
Personen trägt dazu bei, dass sich die gewalttätigen Elternteile mehr für den Leidensdruck 
ihrer Kinder und die möglichen Folgen der Gewalt verantwortlich fühlen. Mit den persön-
lichen Erfahrungen ihrer Kinder vor Augen banalisieren die Gewaltausübenden ihre Taten 
gegenüber dem anderen Elternteil tendenziell weniger und übernehmen vermehrt Verant-
wortung. Dafür können mehrere Erklärungen vorgebracht werden:

•	 Die Beziehung mit ihren Kindern hat für die gewaltausübende Person oft grössere Be-
deutung als jene mit der Partnerin oder dem Partner.

•	 Einige fühlen sich durch das Leiden ihrer Kinder an ihre Vergangenheit erinnert, die von 
Gewalt oder rigiden Erziehungsmodellen geprägt war.

•	 Gewisse Abwehrhaltungen, die darin bestehen, den Leidensdruck der Kinder nicht 
wahrzunehmen, können leichter überwunden werden (Vasselier-Novelli & Heim 2010).
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5	 RECHTLICHE WEISUNGSMÖGLICHKEITEN
Eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen bezweckt, neben dem Verbot von Gewaltan-
wendung, die Sicherheit der Opfer zu gewährleisten, die Gewaltausübenden zur Verant-
wortung zu ziehen oder die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten zu fördern. 
Über die Regelungen in der Schweizer Gesetzgebung und die damit zusammenhängen-
den Verfahrensprozesse informieren die Informationsblätter C1 «Häusliche Gewalt in der 
Schweizer Gesetzgebung» und C3 «Strafverfahren bei häuslicher Gewalt».

Es ist heute allgemein anerkannt, dass sich Gewalt in Paarbeziehungen mit rechtlichen 
Eingriffen oder Strafen allein nicht dauerhaft beenden lässt. Weder die dringlichen Mass-
nahmen noch die strafrechtlichen Sanktionen schaffen ein Bewusstsein für die den Gewalt-
handlungen einer Person zugrundeliegenden Mechanismen. Auch unterstützen sie nicht 
die Erarbeitung von individuellen Strategien zur Verhinderung erneuter Gewaltanwendung 
(Mösch Payot 2012). Es ist deshalb sinnvoll und wirksam, gewaltausübende Personen mög-
lichst rasch zur Teilnahme an einem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Programm zu moti-
vieren oder zu verpflichten (Jaquier Erard 2016). Die behördliche Verpflichtung zur Teilnah-
me an einem solchen Programm ist bereits fester Bestandteil von Opferschutzmassnahmen. 
Allerdings ist die Anzahl solcher Weisungen immer noch gering (Egger 2008; Moreillon & 
Druey 2012; Ott & Schwarzenegger 2017).

Die folgende Tabelle enthält eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen, auf deren Grund-
lage gewaltausübende Personen zu einer Beratung oder zum Besuch eines Lernprogramms 
gegen Gewalt verpflichtet werden können (Moreillon & Druey 2012; Mösch Payot 2012; 
Berner Interventionsstelle 2016: 44).
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Tabelle 2: Rechtliche Grundlagen zur Anordnung von Massnahmen wie Besuch einer Bera-
tung oder eines Lernprogramms gegen Gewalt.

Behörde Mögliche Massnahmen Rechtsquelle

Gericht Anordnung Lernprogramm als Ersatzmassnahmen 

anstelle Untersuchungshaft

Art. 237 Abs. 2 StPO 

Anordnung Lernproramm mit Verfahrenssistierung 

nach Desinteressenerklärung

Art. 55a Abs. 2 StGB

Weisung im Urteil bei bedingten Strafen Art. 44 Abs. 2 StGB

Verurteilung mit Anordnung ambulanter Therapie Art. 63 Abs. 2 StGB

Anordnung Pflichtberatung kantonale Gesetze 

(GE, LU, NW, VD, VS)

Gericht  
(in eherechtlichen 
Verfahren) 

KESB

Im Rahmen von Kindesschutzmassnahmen  

Weisung in Beratung oder Lernprogramm

•	 Art. 307 Abs. 3 ZGB

•	 Art. 273 Abs. 2 ZGB

Staatsanwalt­
schaft

Anordnung Lernprogramm als Ersatzmassnahmen 

anstelle Untersuchungshaft 

Art. 237 Abs. 2 StPO

Anordnung Lernprogramm mit Verfahrenssistierung 

nach Desinteressenerklärung

Art. 55a Abs. 2 StGB

Weisung im Strafbefehl bei bedingten Strafen Art. 44 Abs. 2 StGB

Anordnung Pflichtberatung kantonale Gesetze 

(GE, LU, NW, VD, VS)

Justizvollzug Bewährungshilfe mit oder nach dem Vollzug einer 

rechtskräftigen Verurteilung

Art. 93 Abs. 1 StGB 

i.V.m. Art. 94 StGB

Weisung für die Dauer der Probezeit Art. 87 Abs. 2 StGB

Polizei Weiterleitung Daten gewaltausübende Person für 

proaktive Ansprache durch Beratungsstelle

•	 kantonale Polizei-

gesetze (AG, BE, BL, 

BS, GR, LU, SG, SO, 

SZ, TI, ZG)

•	 kantonale Gesetze 

(NW, OW, ZH)

Migrations­
behörde

Integrationsvereinbarung mit vereinbarten Massnah-

men wie Beratung oder Lernprogramm

Art. 58b AIG

formelle Verwarnung mit Androhung Massnahme Art. 96 Abs. 2 AIG

Sozialhilfe Im Rahmen von Auflagen oder Zielvereinbarungen 

vereinbarte Massnahmen wie Beratung oder Lern-

programm

•	 kantonale Gesetze

•	 vgl. auch SKOS-

Richtlinien 2020 

Kap. A.8 und D
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ENDNOTEN

2	 Zu beachten ist, dass diese Untersuchungen bei männlichen Tätern in heterosexuellen Beziehung 
durchgeführt wurden. Bis heute gibt es keine vergleichbaren Studien bei Frauen, die in ihrer Paarbeziehung 
Gewalt anwenden.

3	 Vgl. Informationsblatt A2 «Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren von Gewalt in Paarbeziehungen».

4	 Es gibt eine Vielzahl weiterer Typologisierungen von gewaltausübenden Personen, denen unterschiedliche 
Problemprofile zugrunde liegen, so beispielsweise die Schwere der Gewalttaten, der Ort, an dem sie 
ausgeübt wurden (privater und/oder öffentlicher Raum), oder dem Vorliegen psychopathologischer Merkmale 
(Deslauriers & Cusson 2014; Jaquier & Guay 2013). Der Bericht von Treuthardt 2017 enthält einen Exkurs zu 
diesen Tätertypologien.

5	 Vgl. Informationsblatt A1 «Definition, Formen und Folgen häuslicher Gewalt», Kap. 3.2 zu situativer Gewalt.

6	 Vgl. Informationsblatt A1 «Definition, Formen und Folgen häuslicher Gewalt», Kap. 3.2 zu systematischem 
Gewalt- und Kontrollverhalten.

7	 Vgl. Informationsblatt A4 «Zahlen zu häuslicher Gewalt in der Schweiz».

8	 Siehe zu diesem Thema die Arbeiten von Areán & Davis 2007; Hainbach & Liel 2007; Liel 2010; Vasselier-
Novelli & Heim 2010; Sadlier 2015, Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. 2018 oder 
FVGS 2019.
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HILFSANGEBOTE BEI HÄUSLICHER GEWALT

Für gewaltbetroffene Personen

Im Notfall 
k Polizei: www.polizei.ch, Telefon 117
k Medizinische Hilfe: www.erstehilfe.ch, Telefon 144

Informationen und Adressen zu kostenloser, vertraulicher und anonymer Beratung 
in der ganzen Schweiz: 
k www.opferhilfe-schweiz.ch

Adressen zu Schutzunterkünften: 
k www.opferhilfe-schweiz.ch/de/was-ist-opferhilfe/schutz
k www.frauenhaus-schweiz.ch

Für gewaltausübende Personen

Adressen zu Beratung und Lernprogrammen:
k www.fvgs.ch

INFORMATIONSANGEBOT EBG 

Auf www.ebg.admin.ch unter Gewalt finden Sie:

	k Weitere Informationsblätter: Sie beleuchten in kurzer Form verschiedene Aspekte 
des Themas häusliche Gewalt.

	k Informationen zur Istanbul-Konvention, die in der Schweiz am 1. April 2018  
in Kraft getreten ist.

	k Die Toolbox Häusliche Gewalt: Diese bietet Zugang zu einer Vielzahl von Arbeits-  
und Informationsmaterialien.

	k Weitere Publikationen des EBG zu häuslicher Gewalt.

ADRESSEN ZU HILFS- UND  
INFORMATIONSANGEBOTEN 

http://www.polizei.ch
http://www.erstehilfe.ch
http://www.opferhilfe-schweiz.ch
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/was-ist-opferhilfe/schutz
https://www.frauenhaus-schweiz.ch/
http://www.fvgs.ch
http://www.ebg.admin.ch
https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dokumentation/publikationen-allgemein/publikationen-gewalt.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/recht/internationales-recht/europarat/Istanbul-Konvention.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dienstleistungen/toolbox-haeusliche-gewalt.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dokumentation/publikationen-allgemein/publikationen-gewalt.html#-874620596


Seite 18/18
Gewaltspezifische Informationen – Interventionen bei gewaltausübenden PersonenB7

A Grundlagen

1 Definition, Formen und Folgen häuslicher Gewalt

2 Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren von Gewalt in Paarbeziehungen

3 Gewaltdynamiken und Interventionsansätze

4 Zahlen zu häuslicher Gewalt in der Schweiz

5 Bevölkerungsstudien zu häuslicher Gewalt

6 Geschlechtsspezifische Formen und Folgen häuslicher Gewalt

B Gewaltspezifische Informationen

1 Gewalt in Trennungssituationen

2 Stalking

3 Häusliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

4 Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen

5 Häusliche Gewalt im Migrationskontext

6 Häusliche Gewalt und Waffen

7 Interventionen bei gewaltausübenden Personen

C Rechtslage

1 Häusliche Gewalt in der Schweizer Gesetzgebung

2 Zivilverfahren bei häuslicher Gewalt

3 Strafverfahren bei häuslicher Gewalt

4 Internationale Menschenrechtsverträge und häusliche Gewalt

ÜBERSICHT INFORMATIONSBLÄTTER

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a1.pdf.download.pdf/a1_definition-formen-und-folgen-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a2.pdf.download.pdf/a2_ursachen-risiko-und-schutzfaktoren-von-gewalt-in-paarbeziehungen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a3.pdf.download.pdf/a3_gewaltdynamiken-und-interventionsansaetze.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a4.pdf.download.pdf/a4_zahlen-zu-haeuslicher-gewalt-in-der-schweiz.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a5.pdf.download.pdf/a5_bevoelkerungsstudien-zu-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a6.pdf.download.pdf/a6_geschlechtsspezifische-formen-und-folgen-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b1.pdf.download.pdf/b1_gewalt-in-trennungssituationen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b2.pdf.download.pdf/b2_stalking-de.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b3.pdf.download.pdf/b3_haeusliche-gewalt-gegen-kinder-und-jugendliche.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b4.pdf.download.pdf/b4_gewalt-in-jugendlichen-paarbeziehungen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b5.pdf.download.pdf/b5_haeusliche-gewalt-im-migrationskontext.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b6.pdf.download.pdf/b6_haeusliche-gewalt-und-waffen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b7.pdf.download.pdf/b7_interventionen-bei-gewaltausuebenden-personen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c1.pdf.download.pdf/c1_haeusliche-gewalt-in-der-schweizer-gesetzgebung.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c2.pdf.download.pdf/c2_zivilverfahren-bei-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c3.pdf.download.pdf/c3_strafverfahren-bei-haeuslicher-gewalt.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c4.pdf.download.pdf/c4_internationale-menschenrechtsvertraege-und-haeusliche-gewalt.pdf

	1	Ausgangslage
	2	Merkmale und Ausmass
	2.1	Situations- oder persönlichkeitsbezogenes Profil
	2.2	Ausmass und Geschlecht

	3	Interventionsformen
	3.1	Kooperationsbereitschaft der gewaltausübenden Person
	3.2	Interventionsformen gegenüber gewaltausübenden Personen
	3.3	Wirksamkeit

	4	Interventionen und mitbetroffene Kinder
	5	Rechtliche Weisungsmöglichkeiten
	6	Quellen
	Adressen zu Hilfs- und Informationsangeboten 
	Übersicht Informationsblätter

